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sicherzustellen, dass das Recht zur freien Benutzung historischer Fahrzeuge auf öffentlichen 

Straßen im Interesse der Allgemeinheit nicht unfair beschnitten wird.

oder beides.

charter_en.htm.

_____________

weiterhin großen Wert darauf legen werden, damit dies auch so bleibt.

_____________
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Fahrzeuginstandhaltung1.

unbedeutend sind.

Bremsen

Scheinwerfer



werden. Wird das Auto in einer feuchten Umgebung abgestellt, noch öfter.

unterzogen  werden.

Da Reifen nicht ewig halten, auch eingelagerte, sollten Luftreifen sofort 

Hersteller oder anderen angemessenen Richtlinien nach einigen Jahren 

automatisch ausgetauscht werden 



2. Fahrzeugkenntnis & Verständnis

Lage und Handhabung der Bedienelemente 



Bremsleistung



3. Sichtbarkeit

die für moderne, nicht aber für historische Fahrzeuge gelten.

Die Fahrer sollten sich vergewissern, dass sie klare Sicht nach vorne, zu den Seiten und 
nach hinten haben 

dass sie gesehen werden

oder bei schlechter Sicht gefahren werden, es sei denn, es ist dies unbedingt 

notwendig – etwa um an einen sicheren Platz zu gelangen, bis sich die 



Betrieb ist.

Fahrer sollten ihre Absicht klar zum Ausdruck bringen

Autos anbringen, dass die

erfolgt.

enden Streifen an der Hand-

Fahrer, deren Fahrzeuge ohne 

Bremslichter ausgestattet sind, 

Verantwortung, ihre Absichten 



4. Rücksicht und Verständnis 

behindern.

sein.



bringen

mindestens einen oder zwei Mitfahrer haben, die unterstützend bei der 

Wetter eingesetzt werden.

bei Stillstand auf einer Anhöhe 



5. Teilnahme an Veranstaltungen 

ziehen.

werden durch uniformierte Polizisten anders instruiert UND
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